
Vermögensinteressen des vom Unfall Beeinträchtigten (bzw.
dessen Interessen, zivilrechtliche Ausgleichansprüche realisie-
ren zu können) fußt,31 leuchtet es nicht ein, zwischen der Art
des Unfalls (Verkehrsunfall einerseits, „Unfälle“ im Super-
markt andererseits) zu differenzieren, jedenfalls dann nicht,
wenn man wie die Rechtsprechung den Begriff des „Unfalls“
extensiv auslegt und bspw. § 142 I StGB auch im Falle des
Zusammenstoßes eines Einkaufswagens mit einem PKW auf
dem Kundenparkplatz des Supermarkts bejaht.32

C. FAZIT
Der zweite Teil des Beitrags dürfte die Vielgestaltigkeit des
„Supermarkt-Settings“ demonstriert haben. Dabei sind die
teils kuriosen, aber nichtsdestotrotz lebensnahen Fallgestal-
tungen für den Klausurersteller besonders reizvoll, weil straf-
rechtliche Leitprinzipien und rechtsmethodische Grundlagen

innerhalb des examensrelevanten Pflichtstoffs abgefragt wer-
den können. Dabei konnte das hier dargestellte Sammelsurium
trotz seines Umfangs nicht das gesamte Potential ausschöp-
fen,33 doch darf diese Auflistung ohnehin nicht als Darbietung
von „Fällen zum Auswendiglernen“ missverstanden werden;
vielmehr sollten die eher atypischen Konstellationen den Le-
ser dazu anregen, selbst (ggf. nochmals) darüber nachzuden-
ken, ob das geschilderte Verhalten, das womöglich als straf-
würdig empfunden wird, auch tatsächlich unter einen Straftat-
bestand subsumiert werden kann.

31 Wobei seine systematische Stellung hier kaum weiterhilft, da er auch nicht im 28.
Abschnitt verortet wurde.

32 Vgl. hierzu zuletzt OLG Düsseldorf NStZ 2012, 326, restriktiver AG Berlin-Tier-
garten JA 2009, 231 mit zust. Anm. Kudlich.

33 Vgl. auch die zahlreichen weiterführenden Hinweise in den Fußnoten.
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& SACHVERHALT
Amalie liegt seit drei Jahren im Koma und wird mittels einer Sonde, die durch die Bauch-
decke in den Magen führt, ernährt. Eine Besserung des Zustandes ist nicht zu erwarten. Ihre
Tochter und Betreuerin Tina und deren Rechtsanwalt Rutz wollen die Ernährung einstellen,
weil sie einen Zettel gefunden haben, auf dem sich Amalie gegen eine künstliche Ernährung
im Fall ihrer dauerhaften Bewusstlosigkeit ausspricht. Mit diesem Schriftstück wenden sie
sich an den behandelnden Arzt Dr. Ahlmann. Dr. Ahlmann hatte bereits zwei Tage zuvor
dem schwer leidenden und sterbenden Unfallpatienten Uwson langsam ansteigende Schmerz-
mitteldosen verabreicht, obwohl er sich im Klaren war, dass diese Form der Schmerzbehand-
lung den Todeseintritt beschleunigt. Dr. Ahlmann liest das Schriftstück der Amalie, berät sich
mit Tina und entfernt die Sonde in dem Wissen, dass Amalie keine zwei Tage mehr zu leben
hat.

Nachdem sich der Klinikleiter Kuhlmann trotz Kenntnis der besonderen Situation von
Amalie gegen ein „Verhungernlassen“ von Patienten ausgesprochen und Dr. Ahlmann die
Entlassung angedroht hat, falls er die künstliche Ernährung nicht wiederaufnehme, legt
Dr. Ahlmann am Tag darauf mit Hilfe eines Skalpells erneut eine Sonde bei Amalie. Tina und
Rutz beratschlagen, was zu tun sei. Rutz versichert Tina, das Legen der Sonde sei rechtswidrig
und sie dürfe die Sonde daher entfernen. Zudem erklärt er ihr an einem Schaubild, wie und wo
der Sondenschlauch zu durchtrennen ist. Tina handelt entsprechend, verlässt die Klinik und
Amalie stirbt zwei Tage später am Nahrungs- und Flüssigkeitsmangel.

Um sicher zu gehen, dass er von der Staatsanwaltschaft nicht behelligt wird, trägt Dr. Ahl-
mann in der Krankenakte der Amalie ein, sein Kollege Dr. Konzel habe die Sonde entfernt
und unterschreibt diesen Eintrag mit seinem Kürzel „Ahl.“. Außerdem teilt er dem Kollegen
Konzel, der die Todesbescheinigung ausfertigt, mit, die Amalie sei an „Herzversagen“ gestor-
ben. Konzel trägt dies so in die Todesbescheinigung ein und gibt diese an das städtische
Sterberegister.

* Der Autor Kubiciel ist Privatdozent für Deutsches und Europäisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und
Strafrechsvergleichung an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg und vertritt einen Lehrstuhl an der
Universität zu Köln; der Autor Wachter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und
Rechtsphilosophie von Prof. Dr. Michael Pawlik, LL.M.
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Gleichwohl fürchtet Dr. Ahlmann, dass sein Vorgehen kostspielige strafrechtliche Ermitt-
lungen nach sich ziehen könnte. Um sich einen teuren spezialisierten Rechtsanwalt leisten zu
können, will er seinen Golfpartner Professor Günzmann prellen. Er spiegelt Günzmann vor,
ein von ihm im Zuge medizinischer Forschungen zusammengestelltes Tonikum übe eine
„wundersame Wirkung auf den Haarwuchs“ aus: Zwei Monate Behandlung reichten aus, um
die kahlen Stellen auf der Hinterkopfpartie zu schließen. Günzmann ist begeistert und zahlt
für das Tonikum 2.000 EUR. Ahlmann hatte das Tonikum zuvor für 5 EUR in einer Apotheke
erworben und in ein anderes Behältnis umgefüllt.

Wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht?

& LÖSUNG

A. Erster Sachverhaltskomplex: Das Verhalten gegenüber dem Unfallopfer

I. Strafbarkeit des Ahlmann gem. § 212 StGB
Ahlmann könnte sich gem. § 212 StGB wegen Totschlags strafbar gemacht haben, indem er
Uwson die Schmerzmittel verabreichte.

1. Tatbestandsmäßigkeit
Durch den Tod des Uwson ist der tatbestandsmäßige Erfolg eingetreten. Die Schmerzmittel-
abgabe durch Ahlmann müsste dafür auch kausal gewesen sein. Nach der Conditio-sine-qua-
non-Formel ist ein Verhalten dann kausal, wenn es nicht hinweggedacht werden kann, ohne
dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt, dh zu dieser Zeit und auf diese Weise, entfiele (vgl.
Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele, StGB, 28. Aufl. 2010, Vorbem. §§ 13 ff. Rn. 73; Lackner/
Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, Vor § 13 Rn. 9). Hätte Ahlmann dem Uwson die Schmerzmittel
nicht verabreicht, wäre der Tod des Uwson nicht in der konkreten Gestalt eingetreten. Dabei
ist unerheblich, ob Uwson nicht ohnehin (aufgrund anderer Umstände) gestorben wäre (aus-
führlich zur konkreten Gestalt des Erfolgseintritts Schlüchter JuS 1976, 378 [380]). Damit hat
Ahlmann den Erfolg kausal verursacht.

Er müsste ihm auch zurechenbar sein. Dazu müsste Ahlmann eine rechtlich missbilligte
Gefahr geschaffen haben, die sich im Erfolg realisiert hat. Teilweise wird in der Literatur dazu
vertreten, dass eine Schmerzlinderung medizinisch und rechtlich geboten sei und daher keine
missbilligte Gefahrschaffung darstelle. Die damit einhergehende Lebensverkürzung dürfe dann
als sog. indirekte Sterbehilfe hingenommen werden. Demnach wäre das Handeln des Ahlmann
nicht tatbestandsmäßig. Demgegenüber lassen andere den Tatbestand nur dann entfallen, wenn
der Tod lediglich als Nebenfolge der Schmerzbehandlung billigend in Kauf genommen würde.
Sicheres Wissen oder gar Tötungsabsicht schließe eine indirekte Sterbehilfe hingegen aus. Da
Ahlmann sich über die Konsequenzen der Schmerzmittelabgabe im Klaren war, handelte er
wissentlich, sodass eine Straflosigkeit vorliegend ausscheidet (zu den einzelnen Lösungsansät-
zen Lackner/Kühl aaO Vor § 211 Rn. 7).

Demgegenüber wendet sich die hM gegen eine Lösung des Problems im Rahmen der
objektiven Zurechnung (BGHSt 42, 301 [305] = NJW 1997, 807; Schönke/Schröder/Eser
aaO Vorbem. §§ 211 ff. Rn. 26; Lackner/Kühl aaO Vor § 211 Rn. 7; NK-StGB/Neumann,
Nomos Kommentar StGB, 3. Aufl. 2010, Vor § 211 Rn. 99). Tatsächlich ist der Verweis auf
die fehlende Missbilligung eine bloße Behauptung: Weshalb eine indirekte Sterbehilfe recht-
lich nicht zu missbilligen ist, bedarf einer Begründung. Diese Begründung folgt aus einer
im Rahmen der Rechtsstreitigkeit vorzunehmenden Abwägung zwischen Leidminderung
und Lebensverkürzung, als deren Ergebnis sich hier sagen lässt, dass das Interesse an der
Leidfreiheit das Interesse an einer minimalen Lebensverlängerung wesentlich überwiegt.
Zusätzliche Anforderungen an die subjektive Tatseite des Sterbehelfers (nur Eventualvor-
satz, nicht aber sicheres Wissen um die Lebensverlängerung) lassen sich nicht begründen,
führen sie doch zu einer Bestrafung der bloßen Gesinnung (Kubiciel JZ 2009, 600 [607]).
Damit ist der objektive Tatbestand gegeben. Ahlmann handelte zudem mit (direktem)
Vorsatz.

2. Rechtswidrigkeit
Er könnte jedoch gem. § 34 StGB gerechtfertigt sein. Dazu müsste zunächst eine Notstands-
lage, dh eine gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut, gegeben sein. Indem Uwson schwere
Leiden zu ertragen hatte, lag eine gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut vor. Die Notstands-
handlung war auch erforderlich, um die Gefahr abzuwenden. Schließlich müsste bei Abwä-
gung der widerstreitenden Interessen das vom Täter geschützte Interesse das beeinträchtigte
wesentlich überwiegen. Teilweise wird hier geltend gemacht, dass dem Leben stets der

Indirekte Sterbehilfe:
Objektive Zurechnung oder

Abwägung?

Rechtfertigung indirekter
Sterbehilfe
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